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GND-Übergangsregeln für RSWK-spezifische Sachverhalte 

 
 

GND-ÜR R2 Bauwerke, Großplastiken, Grab- und Denkmäler; Wege, 

Grenzen, Linien, kleinräumige Geografika 

Regeltext Bauwerke, Großplastiken, Grab- und Denkmäler zählen zu den Geografika. 

Als bevorzugter Name wird der gebräuchlichste Namen gewählt. Als 

gebräuchlichster Name gelten auch Zusammensetzungen aus 

Gattungsbezeichnung und Ort. Andere Namen werden als abweichende 

Namensformen erfasst. Zur Individualisierung wird der Ort des Bauwerks stets 

als Zusatz erfasst, wenn er nicht im Namen enthalten ist. Dies gilt auch für als 

abweichende Namensformen erfasste Namen. 

Der Standort des Bauwerks, beteiligte Personen (z. B. Künstler und 

Architekten) oder Körperschaften und die Gattungsbezeichnung werden als 

Beziehungen erfasst. 

Wege, Grenzen, Linien und kleinräumige Geografika gehören zu den 

Geografika. Als bevorzugte Benennung wird der Individualname gewählt. 

Andere Namen werden als abweichende Namensformen erfasst. Zur 

Individualisierung wird der Ort stets als Zusatz erfasst, wenn er nicht im 

Namen enthalten ist. Dies gilt auch für als abweichende Namensformen 

erfasste Namen. Der Ort sowie ggf. Streckenanfangs- und Endpunkte werden 

als Beziehungen erfasst. 

Erläuterung Bauwerke und Großplastiken, Grab- und Denkmäler erhalten zurzeit den 

Indikator für Geografika. Es handelt sich dabei aber eigentlich um Werke. Da 

der räumliche Bezug so stark hervortritt, sollen sie weiterhin zu den 

Geografika zählen. Bauwerke, einschließlich Großplastiken, Grab- und 

Denkmäler werden derzeit mehrgliedrig unter ihrem Ort angesetzt. Der Ort 

stellt eine Beziehung zu einem anderen Datensatz dar, die auch als solche 

ausgewiesen werden soll. Zurzeit werden individuelle Objekte, die keine 

eigene aussagekräftige Bezeichnung im Sinne der derzeitigen RSWK haben, 

nicht angesetzt, sondern es wird, soweit Verweisungen als Sucheinstiege 

gewünscht sind, ein Hinweissatz (z. B. bei Grab- oder Denkmälern bzw. 

Sammlungen) angelegt. Es gibt zurzeit mehrgliedrige 

Synonymieverweisungen mit einer Person (oder Körperschaft). Sie ist die 

Urheberin eines ortsgebundenen Bauwerks. Dieses ist eine spezielle 

Beziehung, die auch als solche ausgedrückt werden soll. 

 

Die neuen Regeln sollen in analoger Weise für die zurzeit mehrgliedrig 

angesetzten Wegen, Grenzen, Linien und kleinräumigen Geografika gelten. 

Regelwerke RSWK: 201d; 209,4-5; 210; 213a; 701; 725,5 (+ PR zu 725,5); 730; 731 

Beispiele SWD: GND: 

Bauwerke, Großplastik 

800 |g|Pisa  

801 |x|Logge di Banchi  

815 kib  

830 |p|Pugliani, Cosimo / Pisa / 

008 gib  

151 Logge di Banchi$gPisa  

500 !...!Pugliani, Cosimo$4kuen  

550 !...!Säulenhalle$4obin  
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Logge di Banchi  

850 |s|Säulenhalle 

551 !...!Pisa$4orta$X1  

 800 |g|Frankfurt <Main>  

801 |x|Morse by Horse  

815 kib  

830 |p|Dellbrügge, Christiane / 

Frankfurt <Main> / Morse by 

Horse  

830 |p|Dellbrügge, Christiane / Morse 

by Horse  

830 |p|Moll, Ralf {de <Künstler> / 

Frankfurt <Main> / Morse by 

Horse  

830 |p|Moll, Ralf {de <Künstler> / 

Morse by Horse  

850 |s|Monumentalplastik  

008 gib  

151 Morse by Horse$gFrankfurt am 

Main 

500 !...!Dellbrügge, Christiane$4kuen  

500 !...!Moll, Ralf$cde$4kuen  

550 !...!Monumentalplastik$4obin  

551 !...!Frankfurt am Main$4orta$X1  

800 |g|Lucka  

801 |x|Wettiner Brunnen 

815 kib  

830 |p|Carl, Reinhold / Lucka / 

Wettiner Brunnen  

850 |s|Brunnen 

008 gib 

151 Wettiner Brunnen$gLucka  

500 !...!Carl, Reinhold$4kuen  

550 !...!Brunnen$4obin  

551 !...!Lucka$4orta$X1  

Grabmal 

601 |p|Schadow, Gottfried 

<Künstler> / Berlin / 

Dorotheenstädtische Kirche / 

Grabmal des Grafen Alexander 

von der Mark  

606 !...!|p|Mark, Alexander /von der 

606 !...!|s|Grabmal  

606 !...!|g|Berlin / 

|x|Dorotheenstädtische Kirche  

008 gib  

151 Dorotheenstädtische Kirche 

$gBerlin$xGrabmal des Grafen 

Alexander von der Mark  

500 !...!Mark, Alexander$cvon der 

$4feie  

500 !...!Schadow, Gottfried$4bilh  

550 !...!Grabmal$4obin 

551 !...!Dorotheenstädtische Kirche 

$gBerlin$4obpa  

551 !...!Berlin$4orta$X1 

Kirchenbau 

800 |g|Dorchester 

801 |x|Saint Peter and Paul 

815 kib  

830 |g|Dorchester / Abteikirche Saint 

Peter and Paul 

830 |g|Dorchester / St. Peter and 

Paul 

850 |s|Kirchenbau  

008 gib  

151 Saint Peter and 

Paul$gDorchester  

451 Abteikirche Saint Peter and 

Paul$gDorchester 

451 St. Peter and Paul$gDorchester 

550 !...!Kirchenbau$4obin  

551 !...!Dorchester$4orta$X1 

Name von Bauwerken, der den Ort bereits enthält 

800 |g|Düben 

801 |x|Burg 

815 kib 

850 |s|Burg  

008 gib  

151 Burg Düben 

550 !...!Burg$4obin  

551 !...!Düben$4orta  

Wege, Grenzen, Linien 

800 |g|Dortmund 

801 |x|Rheinische Straße 

815 giw 

008 giw  

151 Rheinische Straße$gDortmund 

551 !...!Dortmund$4orta$X1  
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 Kleinräumiges Geografikum 

800 |g|Rostock 

801 |x|Barnstorfer Wald 

815 gio 

830 |g|Rostock / Barnstorfer Anlagen 

850 |s|Naherholungsgebiet 

850 |s|Wald  

008 gio 

151 Barnstorfer Wald$gRostock 

451 Barnstorfer Anlagen$gRostock 

550 !...!Naherholungsgebiet$4obin  

550 !...!Wald$4obin  

551 !...!Rostock$4orta$X1 

 


